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Stationen, Tourverlauf 
 

 
 Start: Haltestelle Landratsamt 

(Zugfahrt FN - Markdorf) 

Bahnhof  
Markdorf 

Unterführung Zeppelin-/ 
Gaußstraße 

Ortsdurchfahrt 
Leimbach 

Ortsdurchfahrt 
Hepbach 

Ortsdurchfahrt 
Stadel 

Vöhringerkreuzung

Ortsdurchfahrt 
Neuhaus 

Ortsdurchfahrt 
Hefigkofen 
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1. Wegweisung und Routenführung am Bahnhof Markdorf 
 
 

Bild 1 
 
Bahnhofstraße, an der Einmündung in 
die Eisenbahnstraße 
 
Vom Bahnhof aus der Blick entlang der 
Bahnhofstraße nach Norden Richtung 
Stadtzentrum. 
 
Beschilderung des Radverkehrs „alle 
Richtungen“ nach Westen 
 
Warum geht’s nach Oberteuringen und 
Ravensburg nicht nach rechts (Osten)? 

  
Bild 2 
 
Stadtplan Markdorf 

 
 
Zusammenfassung: 
 
o Notwendig sind aus Sicht des ADFC: 

- Verbesserung der Fahrradwegweisung nach FGSV-Standard [1], [2] 
- Einrichtung und Beschilderung der Radroute Richtung Osten ab Bahnhof entlang der 

Eisenbahnstraße zum Schießstattweg 
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2. Unterführung Zeppelinstraße - Gaußstraße 
 
 

Bild 3 
 
Unterführung Zeppelinstraße 
 
Die Inhalte der bestehenden Radweg-
weisung sind fahrend nicht zu entziffern. 
 
Der gegenläufige Geh- und Radweg (im 
Bild links) entspricht nicht der Mindest-
breite der StVO für Radwege. 

  
Bild 4 
 
Unterführung Gaußstraße 
 
Die neu angelegte Abzweigung nach 
links birgt Gefahren beim Abbiegen, da 
die Sichtverhältnisse unzureichend sind. 
 
Zudem ist die Wegweisung verbesse-
rungswürdig. 

 
 
Zusammenfassung: 
 
o Notwendig sind aus Sicht des ADFC: 

- Verbesserung der Fahrradwegweisung nach FGSV-Standard [1], [2] 
- Verbreiterung des straßenparallelen Radweges entlang der Zeppelinstraße (Bild 3) 
- Verbesserung der Sichtverhältnisse bei der Unterführung durch Spiegel (Bild 4) 

 



Radverkehrsanlagen im Bodenseekreis 
 
ADFC-Radtour Markdorf - Oberteuringen, 12. April 2005 
 

5 

3. Radwegenetzkonzeption 1997: Radwege entlang der B33 
 
 

Bild 5 
 
Die Radwegenetzkonzeption des Bodenseekreises von 1997 [3] gibt von Markdorf bis Neuhaus 
durchgehende straßenbegleitende Radwege an. 
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4. Ortsdurchfahrt Leimbach (B33) 
 
 

Bild 6 
 
Ortsplan Leimbach 

  
Bild 7 
 
Erlenweg, Einmündung in die B33 
 
Der Radweg aus Markdorf mündet in 
Leimbach am Erlenweg in einen Bord-
steinradweg (im Bild links) 

  
Bild 8 
 
B33 Ortsdurchfahrt Leimbach 
 
Der Radweg wird vom Erlenweg bis zum 
Autohändler weitergeführt.  
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Bild 9 
 
B33 Ortsdurchfahrt Leimbach 
 
Kurz nach der Einmündung des Erlen-
weges in die B33 endet der Radweg (vor 
dem Autohändler). 
 
Dem Radverkehr bleibt die Benutzung 
der B33 als einzige Alternative. 
 
In der Regel wird der Gehweg zur Wei-
terfahrt benutzt. 

  
Bild 10 
 
B33 Ortsdurchfahrt Leimbach 
 
Im Ortskern befindet sich eine Fußgän-
gerampel über die B33. 
 
In der Fortsetzung findet man auf der 
Südseite der B33 eine Abmarkierung auf 
dem Gehweg. 

  
Bild 11 
 
B33 Leimbach, östliches Ortsende 
 
Am Ortsende Leimbach besteht auf der 
Südseite der B33 die Möglichkeit, auf ei-
nem landwirtschaftlichen Weg Richtung 
Hepbach weiterzufahren. 
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Bild 12 
 
B33 Leimbach, östliches Ortsende 
 
Am Ortsende Leimbach beginnt auf der 
Nordseite der B33 gleichzeitig ein benut-
zungspflichtiger gegenläufiger Geh- und 
Radweg Richtung Hepbach. 

 
 
Zusammenfassung: 
 
o Die Ortsdurchfahrt der B33 durch Leimbach weist entgegen der Radwegenetzkonzeption 

des Bodenseekreises keine Radverkehrsanlage auf. 
o Der ADFC gab am 13.11.2001 auf Anfrage des Verkehrs- und Schifffahrtsamtes 

(10.10.2001) eine Stellungnahme zur Radverkehrsführung in Leimbach ab. Darin wurde 
die für den Radverkehr kritische Situation entlang der Ortsdurchfahrt an der B33 heraus-
gestellt. 

o Es besteht der Bedarf, in der Ortsdurchfahrt entlang der B33 eine StVO-konforme Rad-
verkehrsführung herzustellen. Eine beschilderte Radroute fern der B33, vor allem für den 
Freizeitradverkehr, bleibt davon unberührt. 
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5. Ortsdurchfahrt Hepbach (B33) 
 
 

Bild 13 
 
Ortsplan Hepbach 

  
Bild 14 
 
B33 Ortsdurchfahrt Hepbach 
 
Bei der westlichen Ortseinfahrt setzt sich 
der Geh- und Radweg auf der Nordseite 
fort (im Bild links). 
Auf der Südseite (im Bild rechts) ist der 
straßenparallele Wirtschaftsweg zu se-
hen.  

  
Bild 15 
 
B33, westl. Unterführung „Im Bohl“. 
 
Die Radroute führt geradeaus weiter. 
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Bild 16 
 
B33, Einmündung Teuringer Straße 
 
Die Einfahrt der Teuringer Straße am 
östlichen Ortsende Hepbach ist die Zu-
fahrt zur Unterführung.  
Die Radrouten nach Ravensburg und 
Unterteuringen verzweigen sich bei der 
Unterführung. 

  
Bild 17 
 
B33, Nordseite der östl. Unterführung 
 
Die Radroute Richtung Ravensburg setzt 
sich auf der Nordseite der B33 fort. 

 
 
Zusammenfassung: 
 
o Eine Klarstellung der Routenführung von Leimbach nach Hepbach ist notwendig:  

- Durchgehende Benutzung des Wirtschaftsweges auf der Südseite der B33? 
- Benutzungspflicht für Radfahrer auf der Nordseite der B33? 

o Die Wegweisung sollte dem FGSV-Standard angepasst werden. 
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6. Ortsdurchfahrt Stadel (B33) 
 
 

Bild 18 
 
Ortsplan Stadel 

  
Bild 19 
 
B33 Ortsdurchfahrt Stadel 
 
Der Wirtschaftsweg nördlich der B33 aus 
Richtung Hepbach mündet am Ortsbe-
ginn Stadel direkt in die Rechtsabbiege- 
und Beschleunigungsspur der K7736 aus 
Richtung Bitzenhofen. 

  
Bild 20 
 
B33 Ortsdurchfahrt Stadel 
 
Der Radverkehr fährt zwischen der B33 
und dem Gasthaus entgegen der Ein-
mündungsrichtung der K7736. 
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Bild 21 
 
B33 Ortsdurchfahrt Stadel 
 
Die Einmündung der K7736 in die B33 
aus Richtung Osten. 
 
In der Bildmitte ist die Rechtsabbieges-
pur der K7736 und in der Fortsetzung der 
Wirtschaftsweg nach Hepbach zu sehen.

  
Bild 22 
 
Stadel, Anbindung der K7736 
 
Aus der Unterführung kommend ist für 
den Radverkehr keine wegweisende Be-
schilderung vorhanden. 
 
Eine Weiterführung der Radroute Ra-
vensburg-Markdorf ist nicht erkennbar. 

  
Bild 23 
 
Unterführung unter der B33 (Nordseite)
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Bild 24 
 
Unterführung unter der B33 (Südseite)
 
Auf der Südseite der Unterführung ist die 
Wegweisung für den Radverkehr „dürf-
tig“. 
 
Die Route führt südlich der B33 bis Bit-
zenhofen (im Bild rechts). 

 
 
Zusammenfassung: 
 
o Die Radverkehrsführung entlang der B33 in Stadel ist mangelhaft und gefährlich: 

- Die Einleitung des Wirtschaftsweges aus Hepbach direkt in die Rechtsabbiegespur der 
K7736 (Bild 19) entspricht nicht den Anforderungen für eine sichere Führung des Rad-
verkehrs. 

- Die Radverkehrsführung im gesamten Einmündungsbereich ist unklar und nicht durch 
eine Beschilderung geregelt. 

o Die Radverkehrsführung sollte aus dem Bereich der Abbiegespur verlegt werden. 
o Eine wegweisende Beschilderung ist notwendig. 
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7. Vöhringerkreuzung (B33 / K7734) 
 
 

Bild 25 
 
Ortsplan Neuhaus 

  
Bild 26 
 
Vöhringerkreuzung 
 

Der Weg aus Richtung Sta-
del kommt südlich der Vöh-
ringerkreuzung an. 
 
Die Wegweisung ist doppelt 
ausgeführt. 

  
Bild 27 
 
Vöhringerkreuzung 
 
Die Unterführung unter der Vöhringerk-
reuzung. 
 
Hier fährt niemand gerne durch. 
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Bild 28 
 
Vöhringerkreuzung 
 
Auf der Nordseite der Unterführung ist für 
den Radverkehr Richtung Neuhaus die 
breite Einmündung der Säntisstraße zu 
queren. 

  
Bild 29 
 
Vöhringerkreuzung 
 
Auf der Gegenseite endet der Radweg 
aus Richtung Neuhaus. 
 
Eine Fortsetzung des Radweges ist nur 
schwer erkennbar. 
 
Es besteht keine gesicherte Querung-
smöglichkeit. 

 
 
Zusammenfassung: 
 
o Die Wegweisung an Vöhringerkreuzung ist verbesserungswürdig. 
o Die Unterführung ist keine akzeptable Radverkehrsanlage, sondern ein „Angstraum“. 
o Die Querung der Säntisstraße an der Einfahrt der Spedition ist für den Radverkehr nicht 

sicher möglich. 
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8. Kreuzung des Rotachweges über die B33 in Neuhaus 
 
 

Bild 30 
 
Ortsplan Neuhaus 

  
Bild 31 
 
B33, Ortsdurchfahrt Neuhaus 
 
Am westlichen Ortseingang in Neuhaus 
weisen Schilder „Radfahrer kreuzen“ auf 
eine Querungssituation hin. 
 
Für Autofahrer ist die Lage dieser Kreu-
zungssituation nicht erkennbar. 

  
Bild 32 
 
B33, Ortsdurchfahrt Neuhaus 
 
Hier beginnt auf der Südseite der B33 
der Rotachweg Richtung Oberteuringen. 
Die Querung für Radfahrer und Fußgän-
ger ist nicht gesichert. 

 
Zusammenfassung: 
 
o Die Querung zum Rotachweg ist trotz der Beschilderung „Radfahrer kreuzen“ gefährlich. 
o Eine Verdeutlichung der Querungsstelle ist notwendig. 
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9. Ortsdurchfahrt Hefigkofen (B33) 
 
 

Bild 33 
 
Ortsplan Hefigkofen 

  
Bild 34 
 
B33 Ortsdurchfahrt Hefigkofen, Ein-
mündung Länderstraße 
 
Die Breite des gegenläufigen Geh- und 
Radweges östlich der Einmündung liegt 
unter 2,0 m. 
 
Die Fahrradwegweisung ist verbesse-
rungswürdig. 

  
Bild 35 
 
B33 Ortsdurchfahrt Hefigkofen, Ein-
mündung Kornstraße (L329) 
 
Der Radverkehr muss bei der Einmün-
dung der L329 die B33 an der Druckam-
pel und anschließend den großen Ein-
mündungstrichter der L329 queren.  
 
Eine Weiterfahrt auf einem linksseitigen 
Gehweg „Radfahrer frei“ Richtung Osten 
(Horgenzell) ist möglich. 
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Bild 36 
 
B33 Ortsdurchfahrt Hefigkofen, Ein-
mündung Nelkenstraße 
 
Die Radroute Richtung Ravensburg wird 
nach der Bushaltestelle in die Nelken-
straße weitergeführt. 
In der Gegenrichtung muss der Radver-
kehr aus der Nelkenstraße die B33 que-
ren. Eine rechtwinklige Querung der B33 
ist nicht möglich, da der Bordstein nicht 
durchgehend abgesenkt ist (im Bild 
links). Die Beschilderung ist lückenhaft.  

  
Bild 37 
 
B33 Ortsdurchfahrt Hefigkofen, zwi-
schen Einmündung Nelkenstraße und 
L329 
 
Auf der Nordseite der B33 ist ein ge-
meinsamer Geh- und Radweg im Bei-
drichtungsverkehr beschildert.  
 
Diese Beschilderung widerspricht dem 
Gehweg „Radfahrer frei“ in Gegenrich-
tung (siehe Bild 35). 

 
 
Zusammenfassung: 
 
o Die Radwegbreite im Einmündungsbereich der Länderstraße entspricht nicht den Vorga-

ben der StVO und wird der Verkehrsführung nicht gerecht (Sichtverhältnisse, Gefälle, be-
nachbarte B33). Eine Verbreiterung ist notwendig. 

o Die Ausfahrt aus dem Nelkenweg und die Querung der B33 werden durch die fehlende 
Bordsteinabsenkung auf der gegenüberliegenden Seite und eine fehlende Wegweisung 
erschwert. 

o Die gegensätzliche Beschilderung des nördlichen Radweges (Richtung Osten: Gehweg 
Radfahrer frei, Richtung Westen: gemeinsamer Geh-/Radweg) sollte gelöst werden. 

o Die Fahrradwegeisung entlang der Ortsdurchfahrt sollte insgesamt nach FGSV-Standard 
verbessert werden. 
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